
1. Änderung 

der Rahmenrichtlinie Zuwendungen 
 

vom 25. Juli 2017 

 

 

1.Die Rahmenrichtlinie Zuwendungen vom 7. Mai 2015 wird wie folgt geändert: 

a)  Am Ende des Abschnitts B. Besondere Teile wird folgender Text angefügt: 
 

„Zur Einführung eines neuen Kulturfonds zum 01.08.2017 wird folgender Besonderer Teil 

ergänzt: 

B.04 KulturLabHD 

Dieser enthält eine eigene Anlage: 

B.04-A Bewertungsmatrix KulturLabHD“ 

b)  Der vom Gemeinderat beschlossene Fonds KulturLabHD (Anlage 01 a zur Drucksache 
0244/2017/BV) wird als besonderer Teil B.04 KulturLabHD in die Rahmenrichtlinie Zuwendungen 
übernommen.  

c)  Die vom Gemeinderat beschlossene Bewertungsmatrix KulturLabHD (Anlage 01 b zur 
Drucksache 0244/2017/BV) wird als Anlage B.04-A zum besonderen Teil B.04 KulturLabHD in 
die Rahmenrichtlinie Zuwendungen übernommen.  

d)  Inhaltsverzeichnis und Seitenzahlen der Rahmenrichtlinie Zuwendungen werden entsprechend 
angepasst. 

 

2. Diese Änderung tritt zum 1. August 2017 in Kraft. 

Anlage 02 zur Drucksache 0244/2017/BV




